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der schriftlichen parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten 
zum Nationalrat Lanner und Genossen (ÖVP),Nro 530/J~ vom 
240 Juni 1976, betreffend Treibstoffverbilligung 

. Antrage: 
1.. lrlerden Sie künftig eine Bundesmineralölsteuerrückvergiitung 

fÜr Dieselmotoren vorsehen, die für eine zeitgerechte ,Be­
wirtschaftung extrem gelegener Berggebiete betrieben werden 
müssen 9 um dadurch.wirtschaftliche Benacbteiligungen:vieler 
Bergbauern zu beseitigen? 

20 Sind Sie bereit, den Forderungen .der bäuerlichen Interessen­
v~rtretung Rechnung zu tragen und in die Bundesmineralöl­
steuerrückvergütung.auch die Alm- und W'aldflächen einzube­
zieben~ bei deren Bewirtschaftung ebenfalls ein spürbarer 

. "Treibstoffverbrauch anfällt? :.... '. 

Antwort: 
Landwirtschaftlichen Betrieben wird bei Vorliegen der im § 7 
des Bundesmineralölsteuergesetzes angeführten Voraussetzungen 
ein Teil der Bundesmineralölsteuer für· einen pauschaliert,en 
Treibstoffverbrauch vergüteto 
Gemäß § 7 Abso3 des Bundesmineralölsteuergesetzes ist nur der. 
Mineralölverbrauch zum Antrieb von Traktoren m{t mehr als 
6 PS, Motorkarren, Motorhacken, Motormähern, anderen selbst­
fahrenden Maschinen, Motorspritzgeräten, Motorsprühgeräten 
und Motorstäubegeräten begünstigt. Aus dieser Aufzählung des 
Gesetzes ergibt sich, daß grundsätzlich ,nur eine Vergütung 
für jenen Treibstoffverbrauch geleistet wird, der bei der Be­
wirtschaftung von Flächen, die der landvlirtschaftlichen Pro­
duktion dienen, anfällto Das Bundesmineralölsteuergesetz 
schließt biemit an die Treibstoffverbilligung als Förderungs­
maßnahme in den Jahren 1963 bis 1974 an o 
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Sta.tionäre Dieselmotore-n--1'ür-di.e .. r3tr-omerzeugung sind in der 
taxativen Aufzählung des § 7 Abs .. 3 des Bundesmineralöl­
steuergesetzes nicht erwähnt 0 Bei Vervlendung einer solchen 

. , 

Maschine ergibt sieb deshalb weder für einen Bergbäuernbe~ 

" ; 

trieb~ noch für einen sonstigen landwirtschaftlichen Betrieb, 
~in begünstigter Treibstoffverbraucho 
Aiih:fi:ä'cb-e1i~,:,'Hutweide!l und Bergmäbder sind im Gesetz' aus-

. C!1.~ck'riCh.'~usgenommen9 weil in der Regel eine Bearbeitung 
~',,-rri.f~"den:·in1§,7 Abs 0 3 des Bund~smineralölsteuergesetzes' 'aUi.ge­

zfililten: Maschinen nicht stattfindet und auf Grund der eXtremen 
. Lage bzwo Beschaffenheit derge~annten Flächen meistens' gar 

" r". n~cht möglich ist.. In diesem Z~sammenhangver\'leise ic~ auf 
meine Antwort auf die schriftliebe parlamentarische _~nfrage 

''':::der Abgeordneten zum Nationalrat DiploIngoDI.' .. Leitner und Ge­
nossen (öVP) 7 Nr~' 376/ J 7 vom 60 l"lai 19760 
Da es sich bei der Bundesmineralölsteuervergütung zugunsten 
landwirtschaftlicher Betriebe um eine solche für ei,nen 
pauschalierten Mineralölverbraucb'bandelt 7 können Einzelfälle, 
in, denen Almflächen 1 Hutweiden und Bergmähder ausnahmsweise 
doch maschinel~rb.earbeitet werden 9 oder in denen ausnahms­
weise gesetzlich nicht begünstigte Maschinen verwendet-we:rden, 
keine Berücksichtigung finden .. 

". "'. 

Die Sicherung der Bewirtschaftung der Almen ist Anliegen der 
, Politik für die Berggebiete .. Es darf auf die zahlreichen, in 
~iesem Bereicb d~chgefübrten Förderungsmaßnahmen des Bundes 

'hingewiesen werdeno 
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